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Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen, Örtlichen Bauvorschriften und Begrün-
dung „Gärtnerei Mäusdorf“ in Mäusdorf – 
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat der Stadt Künzelsau hat am 28. April 2020 in öffentlicher Sitzung aufgrund von 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, für Mäusdorf einen Bebauungsplan mit Satzung über örtliche 
Bauvorschriften „Gärtnerei Mäusdorf“ in Mäusdorf aufzustellen.  
In der Sitzung wurde die Verwaltung ermächtigt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden Sie am Verfahren beteiligt. Im Auftrag der Stadt Künzelsau 
bitten wir Sie um Ihre Stellungnahme zum Vorentwurf und um Aussagen im Hinblick auf den 
Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

bis zum 17. Juli 2020 
 
Das Verfahren soll nach § 8 BauGB durchgeführt werden. 
 
Erhalten wir bis dahin keine Äußerung, dürfen wir davon ausgehen, dass die von Ihnen wahrzu-
nehmenden öffentlichen Belange durch die Planung nicht berührt werden. 
 
Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 17.06.2020 bis zum 17.07.2020 stattfindet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
Birgit Frei 
 

 Stadt Künzelsau 
 
Anlage: 
Vorentwurf des Bebauungsplanes mit allen Anlagen auf CD  
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